
Durchführungsbestimmung 

Art. 31 des DPR vom 1. Februar 1973, Nr. 49 mit sei nen späteren Änderungen  

 
 
 
 

Art. 31 

Durchführungsbestimmung 

 

Für die Wirkungen des Art. 7 des Statutes wird die betroffene Bevölkerung angehört, 

indem die in den Wählerlisten der Gemeinden, deren Abgrenzung und Benennung 

geändert wird, eingetragenen Wähler nach Vorschriften, die mit Regionalgesetz 

festzusetzen sind, durch Volksbefragung befragt werden. 

Sprechen sich die Gemeinderäte der Gemeinden, deren Gebietsabgrenzung geändert 

werden soll, mit der Mehrheit von drei Vierteln der der Gemeinde zugeteilten 

Gemeinderatsmitglieder für die Änderung der Gebietsabgrenzung aus, so kann der 

Regionalrat mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der der Region zugeteilten 

Abgeordneten beschließen, dass an der Volksbefragung nur die Wähler der Fraktion, die 

um Erhebung zur selbständigen Gemeinde angesucht hat, oder jenes Gebietsteiles, der 

von einer Gemeinde auf die andere übergehen soll, teilnehmen.(1) 

Keine Volksbefragung wird abgehalten, wenn der Regionalrat auf Grund der 

Verfahrensakten der Ansicht ist, dass das Gesuch einer Fraktion um Erhebung zur 

selbständigen Gemeinde auf keinen Fall angenommen werden kann, weil die örtlichen 

Verhältnisse dem entgegenstehen oder weil die neuen Gemeinden keine ausreichenden 

Mittel zur Besorgung der öffentlichen Dienste besitzen. 

Ebenso kann bei einem Vorschlag auf Umbenennung der Gemeinde von der 

Volksbefragung abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 2 zutreffen. 

 

 
 
 
ANMERKUNG 
 

Im deutschen Wortlaut wurden stilistische, syntaktische und terminologische Änderungen zum Originaltext 
der regionalen Bestimmungen angebracht, um deren Verständnis zu erleichtern. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
(1) Der Absatz wurde durch den Art. 1 des DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 296 ersetzt. 


